
Stempelfrei Art. 22, Tab. B, D.P.R. 26.10.1972, Nr. 642

ERKLÄRUNG ZUM ERSATZ EINER BEEIDETEN BEZEUGUNGSURKUNDE
im Sinne des Art. 47 D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445

Betreff: 


NICHT ZUTREFFENDES DURCHSTREICHEN

Die/Der unterfertigte _____________________, geb. in _______________am __________, wohnhaft in _____________, _______________, Tel. _________________________________, als Eigentümer/Eigentümerin ist sich der strafrechtlichen Verantwortung im Sinne des Art. 76 D.P.R. Nr. 445/2000 im Falle von falschen Erklärungen bewusst und erklärt Folgendes:

1.	Ich bin Eigentümer/Eigentümerin der Liegenschaften in K.G. ___________________ zu ____;

2.	Ich bewirtschafte die Grundstücke selbst;

3.	Die Grundstücke sind verpachtet an ____________________________________________________________ geb. in ________________________ am ___________________ wohnhaft in __________________________ seit _________________ (nur wenn es sich um landwirtschaftliche Pachtverträge handelt);

4. 	Meine Steuer- /Mehrwertsteuernummer ist:________________________.


5.	Ich kann über die genannten Anteile der Liegenschaften frei verfügen und diese sind frei von Hypotheken, Fruchtgenussrechten und anderen Rechten zugunsten Dritter, ausgenommen folgende eingetragenen Rechte: _________________________________________________________________________________________
              Außerdem verpflichte ich mich hinsichtlich der genannten Liegenschaft zu Gunsten Dritter weder Verfügungsgeschäfte abzuschließen noch Rechte zu begründen und übernehme die volle Verantwortung hinsichtlich allfälliger Rechte Dritter.

5.1	Bei Hypothek: um die Zahlung der Entschädigung zu beschleunigen lege ich die schriftliche Ermächtigung des Hypothekargläubigers bei.

6.	Ich stelle eine Rechnung mit Mehrwertsteuer aus.
 
Dies erkläre ich zwecks Auszahlung, nach Ablauf der Frist von 30 Tagen für eine eventuelle Anfechtung beim Oberlandesgericht Trient - Außenstelle Bozen, der Vergütung von Euro ________________ gemäß Dekret des Direktors der Abt. 6 - Vermögensverwaltung Nr. __________________ auf folgendes Konto: 

Bankverbindung: __________________________________________________________________________
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BIC (für Zahlungen ins Ausland): ____________________________________________________________ , 
lautend auf __________________________


Diesbezüglich verpflichte ich mich die Autonome Provinz Bozen gegen alle eventuellen Forderungen Dritter schadlos zu halten.

Information zum Datenschutz
(gemäß Art. 13 und Art. 14 der Verordnung (EU) 2016/679 und GVD. Nr. 196/2003)

Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, Silvius-Magnago-Platz Nr. 4, Landhaus 3a, 39100, Bozen, E-Mail: generaldirektion@provinz.bz.it; PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der geschäftsführende Direktor des Amtes für Verwaltung und Enteignungen. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DPO) sind folgende: E-Mail: dsb@provinz.bz.it, PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it. Die erhobenen Daten beinhalten persönliche Informationen der betroffenen Parteien (meldeamtliche Daten, Adressen, usw.), Vermögensverhältnisse derselben Personen, für Verarbeitung eventuell notwendige Bankdaten und alle anderen (freiwillig bereitgestellte oder bei Dritten erhobenen) Daten, welche die zuständige Verwaltung zur Erfüllung ihrer institutionellen Aufgaben für unerlässlich hält. Die Daten stammen von der Handels-, Industrie- und Handwerkskammer, den meldeamtlichen Datenbanken der Gemeindeverwaltungen, dem Informationssystem für Grundbuch- und Katasterdaten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen und von anderen öffentlichen Einrichtungen, bei denen die Daten zum Teil öffentlich zugänglich sind und wurden im Sinne vom Gvd Nr. 50/2016, vom D.P.R. Nr. 207/2010, vom LG Nr. 16/2015 und vom LG 17/1993 erhoben. Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne von Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 10 (Enteignung für gemeinnützige Zwecke in Bereichen, für die das Land zuständig ist) angegeben wurden. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereitstellung der Daten verweigert, können die eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden. Die Daten können zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen und in Ausübung institutioneller Aufgaben, jedenfalls im Rahmen des eingeleiteten Verwaltungsverfahrens, auch weiteren - öffentlichen und privaten – Rechtsträgern/Rechtsträgerinnen (wie Gemeinden, Bezirksgemeinschaften und jeweiligen Betrieben, Eigenverwaltungen bürgerlicher Nutzungsgüter, Gerichts- und Aufsichtsbehörden, Finanzwach, Agentur für Einnahme, Landesämtern, Vorsorge- und Sozialversicherungsbehörden, Ministerien, Projektanten und Auftragnehmern des/der Antragsstellers/in, privaten Betreibern des Enteignungsverfahrens) mitgeteilt werden. Außerdem können die Daten weiteren Rechtsträgern/Rechtsrägerinnen übermittelt werden, welche Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Wartung und Verwaltung des informationstechnischen Systems der Landesverwaltung erbringen. Es erfolgt keine Übermittlungen personenbezogener Daten an Drittländer. Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt. Die Daten werden so lange gespeichert, bis sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden. Die Verarbeitung der Daten stützt sich nicht auf eine automatisierte Entscheidungsfindung. Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Das entsprechende Antragsformular steht auf der Webseite http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp zur Verfügung. Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang - diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist - eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

	DER/DIE ERKLÄRENDE				DER/DIE ERMÄCHTIGTE BEAMTE/IN

__________________________________				  ____________________________________
								     (nur im Falle, dass der Erklärende in
								   Anwesenheit des/der ermächtigten Beamten/in
							                            	            Unterzeichnet)
______________________,  ________________

Die Erklärung muss von der interessierten Person in Anwesenheit eines/r dafür ermächtigten Beamten/in unterzeichnet 
oder 
unterzeichnet und zusammen mit einer nicht beglaubigten Kopie des Personalausweises des Unterzeichners an das Amt für Verwaltung und Enteignungen des Landes - Landhaus 2, Silvius-Magnago-Platz 10  39100 Bozen zurückgeschickt werden.

NICHT ZUTREFFENDES DURCHSTREICH
